




Anlage B 
- Struktur- 

1. Allgemeines 
1.1 Grundsätzliches zur Einschaltung von Publikation sorganen und zur Nutzung von 

öffentlich zugänglichen elektronischen Medien
1.2 Grundsatz der Verhältnismäßigkeit 

2. Entscheidung  über die Einschaltung von Publikationsorganen und die Nutzung von 
öffentlich zugänglichen elektronischen Medien 
2.1 Fahndung nach einem bekannten Tatverdächtigen
2.2 Fahndung nach einem unbekannten Tatverdächtigen 
2.3 Fahndung nach Zeugen 
2.4 Fahndung nach einem flüchtigen Verurteilten

3. Umsetzung der Maßnahmen  
3.1 Einschaltung von Publikationsorganen, insbesonde re des Fernsehens 
3.2 Nutzung des Internets 

4. Öffentlichkeitsfahndung,  die  nicht  ausschließlich  Zwecken  der  Strafverfolgu ng oder 
-vollstreckung dient

5. Auskünfte an Publikationsorgane aus anderen Gründen  
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Anlage B (alte Fassung von 2005 )

3.2
Nutzung des Internets
Um die Aufmerksamkeit der Internetnutzer für die Öffentlichkeitsfahn-
dung zu erlangen, ist es zweckmäßig, die staatlichen Fahndungsaufrufe 
im Internet auf speziellen Seiten - etwa der Polizei - zu bündeln. Private 
Internetanbieter sollen grundsätzlich nicht eingesc haltet werden.

Sobald das Fahndungsziel erreicht ist oder die Ausschreibungsvor-
aussetzungen aus sonstigen Gründen nicht mehr vorliegen, ist die 
Nutzung des Internets zu Fahndungszwecken unverzüglich zu beenden. 
Darüber hinaus sind Internetfahndungen von der Staatsanwaltschaft - in 
den Fällen der Nummer 2.4 von der Vollstreckungsbehörde - 
regelmäßig, spätestens in halbjährlichen Abständen, hinsichtlich des 
weiteren Vorliegens der Ausschreibungsvoraussetzungen, insbesondere 
der weiteren Erfolgsaussichten dieser Fahndungsmethode, zu prüfen.
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Gestiegene Bedeutung von Facebook (= privater Internetanbieter)
Beispiel: Facebook-Seiten der Polizei Niedersachsne (Hannover)
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Anlage B (neue Fassung)
3.2   Nutzung des Internets 
 
Um die Aufmerksamkeit der Internetnutzer für die Öffe ntlichkeitsfahndung zu erlangen, ist es zweckmäßig, die 
staatlichen Fahndungsaufrufe im Internet auf speziel len Seiten - etwa der Polizei - zu bündeln. Private  
Internetdienstanbieter,  insbesondere Web 2.0 Dienste und Soziale Netzwerke,  können  bei einer auch im Einzelfall 
schwerwiegenden Straftat zur besseren Verbreitung d er Fahndung eingeschaltet werden , wenn andere Maßnahmen, 
die den Tatverdächtigen oder andere Betroffene weni ger beeinträchtigen, erheblich weniger oder keinen Erfolg  
versprechen.  In  Fällen,  in  denen  aufgrund  der   Fahndung  in  besonderem Maß  die  Gefahr  diskriminierender  
Äußerungen   oder  tätlicher  Übergriffe  besteht, ist die Erf orderlichkeit einer Öffentlichkeitsfahndung im Inter net 
besonders sorgfältig zu prüfen. Bei der Gestaltung des Fahndungsaufrufs sind geeignete  Vorkehrungen  zur  
Verringerung  einer  solchen  Gefahr  zu  treffen,  insbesondere  ist  auch  zu  prüfen,  ob  von  der   Bereitstellung  
etwaiger  Kommentierungsfunktionen   abzusehen  ist.  Der  Fahndungsaufruf  soll  die  Aufforderung enthalten, dass 
sachdienliche Hinweise unmittelbar (z.B. per Telefon  oder E-Mail) an die Strafverfolgungsbehörden zu richten sind und 
nicht in das soziale Netzwerk oder auf Seiten priva ter Internetdienstanbieter eingestellt werden solle n. 
 
Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Antrag auf richterliche Anordnung  bzw. im Falle einer eigenen Anordnung einer 
Öffentlichkeitsfahndung im Internet Art, Umfang und Dauer der beabsichtigten Maßnahmen da rzulegen. 
 
In jedem Fall ist durch geeignete technische Maßnahme n sicherzustellen, dass die  zur  Öffentlichkeitsfa hndung  
benötigten  personenbezogenen  Daten  ausschließlic h auf Servern im Verantwortungsbereich der 
Strafverfolgungsbehörden  gespeichert, gesichert und nicht an private Intern etdienstanbieter übermittelt werden. Zur 
Wahrung der Datenhoheit sind geeignete Vorkehrungen  nach dem Stand der Technik zu treffen, die eine Wei tergabe 
und einen automatisierten Abruf der personenbezogenen Daten im  Internet zumindest erschweren.  
 
Soweit in sozialen Netzwerken die Kommentierungsfunktion freigeschaltet ist,  sind entsprechende Kommentare der 
Nutzer durch die Strafverfolgungsbehörden  rund  um  die  Uhr  zu  überwachen.   Kommentare  mit  
diskriminierendem, strafrechtlich relevantem oder gefä hrdendem Inhalt sind unverzüglich zu entfernen.  
 
Sobald das Fahndungsziel erreicht ist oder die Auss chreibungsvoraussetzungen aus sonstigen Gründen nic ht mehr 
vorliegen, ist die Nutzung des Internets zu Fahndun gszwecken  unverzüglich  zu  beenden.  Darüber  hin aus  sind  
Internetfahndungen von der Staatsanwaltschaft - in den Fällen der Nummer 2.4 von der Vollstreckungsbehör de  -  
regelmäßig,  spätestens  in  halbjährlichen  Abständ en, hinsichtlich des weiteren Vorliegens der 
Ausschreibungsvoraussetzungen, insbesondere  der  w eiteren  Erfolgsaussichten  dieser  Fahndungsmethode ,  zu  
prüfen.  
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Kontrolle der Umsetzung: 
Facebookseiten der Polizei Niedersachsen (Hannover) 
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Link-Lösung, Bild- und Inhaltschutz 
(+)



Kontrolle: Link zu den Seiten des LKA Nds.
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Problem: Kein Bild- und Inhaltsschutz auf den LKA-Ursprungsseiten



LKA-Seiten: Autom. Kopieren der Fotos und autom. Text-
Erkennung nicht erschwert (-)

„Staatsanwaltschaft und Polizei Hannover 
fahnden mit einem Foto nach dem 22-jährigen 
Sefin Nahmann Pesso. Er ist dringend 
verdächtig, am Sonntag, 13.03.2016, gegen 
22:20 Uhr, eine 21-Jährige bei einer 
Hochzeitsfeier an der Straße Alter Flughafen im 
hannoverschen Stadtteil Vahrenheide 
erschossen zu haben.

Nach bisherigen Erkenntnissen war die junge 
Frau als Gast der kurdischen 
Hochzeitsgesellschaft während der Feier 
angeschossen worden. Im Anschluss kam es 
zu einer körperlichen Auseinandersetzung 
unter mehreren Personen, hierbei wurden 
weitere Gäste verletzt. Ein Rettungswagen 
brachte die junge Frau in eine Klinik, wo sie im 
Laufe der Nacht ihren schweren Verletzungen 
erlag.“

[...]
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Kontrolle der Kommentare auf Facebook (?)
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Stand der Seite: 15.06.2016 
= 2 ½ Monate nach Einstellen der Fahndung

Sollten bzw. müssen 
derartige Kommentare
gelöscht werden?
Welchen Wert hat das
„dauerhafte“ Belassen
auf polilzeilichen 
Seiten?



Kontrolle der Kommentare (?)
Wert der Kommentare, insb. 2 ½ Monate nach Einstellung der Fahndung?
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Dr. Antonio Esposito, LL.M. (Adelaide)

Vielen Dank 

für die Aufmerksamkeit !

15



legal
Linie

legal
Linie

legal
Linie

legal
Linie

legal
Linie

legal
Linie

legal
Linie

legal
Linie

legal
Schreibmaschine
Bekanntmachung der neuen Anlage B der RiStBV



Dr. Antonio Esposito, LL.M (Adelaide)

Synopse
Geänderter Teil der Anlage B der RiStBV betreffend der

Öffentlichkeitsfahndung auf Facebook und anderen sozialen Netzwerken

Alt Neu

3.2  Nutzung des Internets

Um die Aufmerksamkeit der Internetnutzer für die 
Öffentlichkeitsfahndung zu erlangen, ist es 
zweckmäßig, die staatlichen Fahndungsaufrufe im 
Internet auf speziellen Seiten - etwa der Polizei - zu
bündeln.

Private Internetanbieter sollen grundsätzlich nicht 
eingeschaltet werden.

3.2   Nutzung des Internets 
 
Um die Aufmerksamkeit der Internetnutzer für die 
Öffentlichkeitsfahndung zu erlangen, ist es 
zweckmäßig, die staatlichen Fahndungsaufrufe im 
Internet auf speziellen Seiten - etwa der Polizei - zu 
bündeln. 

Private Internetdienstanbieter, insbesondere Web 
2.0 Dienste und Soziale Netzwerke, können bei 
einer auch im Einzelfall schwerwiegenden Straftat 
zur besseren Verbreitung der Fahndung 
eingeschaltet werden, wenn andere Maßnahmen, 
die den Tatverdächtigen oder andere Betroffene 
weniger beeinträchtigen, erheblich weniger oder 
keinen Erfolg  versprechen.  

In  Fällen,  in  denen  aufgrund  der  Fahndung  in  
besonderem Maß  die  Gefahr  diskriminierender  
Äußerungen  oder  tätlicher  Übergriffe  besteht, ist 
die Erforderlichkeit einer Öffentlichkeitsfahndung im 
Internet besonders sorgfältig zu prüfen. Bei der 
Gestaltung des Fahndungsaufrufs sind geeignete  
Vorkehrungen  zur  Verringerung  einer  solchen  
Gefahr  zu  treffen,  insbesondere  ist  auch  zu  
prüfen,  ob  von  der  Bereitstellung etwaiger  
Kommentierungsfunktionen  abzusehen  ist.  

Der  Fahndungsaufruf  soll  die  Aufforderung 
enthalten, dass sachdienliche Hinweise unmittelbar 
(z.B. per Telefon oder E-Mail) an die 
Strafverfolgungsbehörden zu richten sind und nicht 
in das soziale Netzwerk oder auf Seiten privater 
Internetdienstanbieter eingestellt werden sollen. 
 
Die Staatsanwaltschaft hat in ihrem Antrag auf 
richterliche Anordnung bzw. im Falle einer eigenen 
Anordnung einer Öffentlichkeitsfahndung im Internet 
Art, Umfang und Dauer der beabsichtigten 
Maßnahmen darzulegen. 
 
In jedem Fall ist durch geeignete technische 
Maßnahmen sicherzustellen, dass die  zur  
Öffentlichkeitsfahndung  benötigten  
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personenbezogenen  Daten  ausschließlich auf 
Servern im Verantwortungsbereich der 
Strafverfolgungsbehörden gespeichert, gesichert 
und nicht an private Internetdienstanbieter 
übermittelt werden. Zur Wahrung der Datenhoheit 
sind geeignete Vorkehrungen nach dem Stand der 
Technik zu treffen, die eine Weitergabe und einen 
automatisierten Abruf der personenbezogenen 
Daten im Internet zumindest erschweren.  
 
Soweit in sozialen Netzwerken die 
Kommentierungsfunktion freigeschaltet ist, sind 
entsprechende Kommentare der Nutzer durch die 
Strafverfolgungsbehörden  rund  um  die  Uhr  zu  
überwachen.  Kommentare  mit  diskriminierendem, 
strafrechtlich relevantem oder gefährdendem Inhalt 
sind unverzüglich zu entfernen.  
 

Sobald das Fahndungsziel erreicht ist oder die 
Ausschreibungsvoraussetzungen aus sonstigen 
Gründen nicht mehr vorliegen, ist die Nutzung des 
Internets zu Fahndungszwecken unverzüglich zu 
beenden. Darüber hinaus sind Internetfahndungen 
von der Staatsanwaltschaft - in den Fällen der 
Nummer 2.4 von der Vollstreckungsbehörde - 
regelmäßig, spätestens in halbjährlichen 
Abständen, hinsichtlich des weiteren Vorliegens 
der Ausschreibungsvoraussetzungen, 
insbesondere der weiteren Erfolgsaussichten 
dieser Fahndungsmethode, zu prüfen.

Sobald das Fahndungsziel erreicht ist oder die 
Ausschreibungsvoraussetzungen aus sonstigen 
Gründen nicht mehr vorliegen, ist die Nutzung des 
Internets zu Fahndungszwecken  unverzüglich  zu  
beenden.  Darüber  hinaus  sind Internetfahndungen
von der Staatsanwaltschaft - in den Fällen der 
Nummer 2.4 von der Vollstreckungsbehörde  -  
regelmäßig,  spätestens  in  halbjährlichen  
Abständen, hinsichtlich des weiteren Vorliegens der 
Ausschreibungsvoraussetzungen, insbesondere  der
weiteren  Erfolgsaussichten  dieser  
Fahndungsmethode,  zu  prüfen.  


